
Satzung zur 1. Anderung der Wasserversorgungssatzung

Gemeinde Diera-Zehren

Satzung zur
1. Anderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung

(Wasse rversorg u n gssatzu n g - VWS)

vom 09.09.2024

Auf Grund von g 35 Abs. 1 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die

Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 (BGBL. I S. 750, 1067),

zulet1 geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBI. I S.

2O1O), sowie g 43 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013

(SächsGVBl. S. 503), zuletztgeändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2024

(SächsGVBl. S. 636) und der SS 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für den

Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mäz
2O1B (SächsGVBl. S. 62), zuletA geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai

2024 (SächsGVBl. S.500) in Verbindung mit den $$2, 9 und 17 des Sächsischen

Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

9. März2O1B (SächsGvBl. S. 116), zuletz1. geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876) hat der Gemeinderat der Gemeinde Diera-

Zehren für das Versorgungsgebiet 1 mit den Ortsteilen Diera, Golk, Karpfenschänke,

Kleinzadel, Löbsal, Naundörfel, Nieschütz,Zadel und das Versorgungsgebiet 2 mit den

Ortsteilen Hebelei, Keilbusch, Mischwitz, Naundorf, Niedermuschütz,

Oberlommatzsch, Obermuschütz, Schieritz, Seebschütz, Seilitz, Wölkisch, Zehren am

09.09.2024 folgende Satzung zur 1. Anderung der Satzung über die öffentliche

Wasserversorgung vom 1 1.1 1 .2019, beschlossen:

Artikel 1

Anderungen

ln $ 44 wird der Absatz 1 wie folgt neu gefasst:
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei

Wassezählern mit einer N röße von

ln $ 45 wird der Absatz 1 wie folgt neu gefasst:
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge berechnet. Die

Verbrauchsgebühr beträgt im Versorgungsgebiet 1 pro m3 2,67 EUR und im
Versorgungsgebiet 2 pro m3 2,73 EUR.

Artikel 2
ln-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01 .2025 in Kraft.

09.09.2024Ni

Nenndurchfluss
m3 ie Stunde

Q3 < 6,3 Q3 > 6,3 Q3>16 Q3>25

EUR/Monat 8,00 18,00 30,00 45,00

Bürgermeisterin
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Satzung zur 1. Anderung der Wasserversorgungssatzung

Hinweis gemäß $ 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande

gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an

gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft edolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach $ 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit

widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

lst eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann

auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend

machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der

Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von

Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
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